
 

02/06 

Leitfaden für den Eintrag kirchlicher 
Anlässe 

- Gültig ab dem 5. Schuljahr -  

 
Generell sind alle Anlässe eintragsberechtigt, die auf den Gemeindeseiten im 
„reformiert“ oder im  „Anzeiger“ unter „Kirchliche Anlässe“ aufgeführt sind. 

 
Wiederkehrende Anlässe, wie z. Bsp. Jugendtreff  können maximal 3x eingetragen 
werden. Ziel: Es sollen 10 Gottesdienste und 10 andere Kirchliche Anlässe besucht 
werden. 
 
 

Gottesdienste (auch auswärts) 
 

 Sonntagsgottesdienst  
 Familiengottesdienst  
 Jugendgottesdienst  
 Konfirmationen 
 Waldgottesdienst  
 Weihnachtsgottesdienst 
 Oekumenischer Gottesdienst  
 Katholischer Gottesdienst 
 Taufgottesdienste 
 Trauungen  
 Abdankung  

 
 

Kirchliche Anlässe 
 

 Jungschar (maximal 3 Einträge) 
 Schülertreff Zimmerwaldweg ZIWAWE (maximal 3 Einträge) 
 Jugendtreff Toffen im KIZE (maximal 3 Einträge) 
 Konzerte (wenn sie im Anzeiger unter Kirchliche Anlässe angekündigt sind.) 
 Anlässe von versch. Gruppen, soweit sie für die Altersstufe geeignet sind. 
 Kirchgemeindeversammlung 

 
 

Aufgaben, für die man sich anmelden muss: 
 (Sekretariat MO-FR 08.00-11.00 Uhr, MI geschlossen Tel: 031 / 819 43 31) 
 
 

 Mitarbeit im Claro-Laden 
 Mitarbeit im Seniorenhöck 
 Mitarbeit am Altersnachmittag 


